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Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und 
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

1	 Allgemeine Informationen
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 
�Unternehmensgegenstand der FIL Fondsbank GmbH (Bank) ist die Verwahrung 
und Verwaltung von Investmentanteilen für andere, die nach dem Kapitalanlage­
gesetzbuch (KAGB) oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausge­
geben worden sind (Depotgeschäft), sowie die Anschaffung und Veräußerung von 
Investmentanteilen im eigenen Namen auf fremde Rechnung (Finanzkommissions­
geschäft) und sonstige damit verbundene Nebentätigkeiten.

Zuständige Aufsichtsbehörde
�Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108,  
53117 Bonn, und Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main  
(Internet: www.bafin.de).

Vertragssprache
�Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit 
dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

Rechtsordnung 
�Es gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 
dem Kunden und der Gesellschaft deutsches Recht. 

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 213709602

Registergericht
Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 8336

Gesetzliche Vertreter/Geschäftsführer 
Jan Schepanek (Sprecher), Tina Kern, Matthias Weiß

2	 Informationen zur Nutzung des Depots
Wesentliche Leistungsmerkmale

	– �Verwahrung/Verwaltung: Die Bank verwahrt und verwaltet im Rahmen des De­
potvertrags unmittelbar oder mittelbar die Investmentanteile des Kunden an 
Fonds verschiedener Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaften in einem 
Depot, über das der Kunde nach gesonderter Freischaltung auch im elektroni­
schen Geschäftsverkehr verfügen kann (Nutzung des Onlinezugangs). 

	– �Bei Nutzung des FFB FondsdepotPlus bietet die Bank darüber hinaus das Füh­
ren eines Abwicklungskontos an.

	– �Verfügungen über Investmentanteile: Der Kunde kann nach einem entsprechen­
den Auftrag an die Bank Investmentanteile in sein Depot bei der Bank übertra­
gen lassen oder aus dem Depot bei der Bank auf eine andere depotführende 
Stelle übertragen lassen.

Der Kunde kann im Wege des Finanzkommissionsgeschäfts Investmentanteile 
über die Bank erwerben bzw. veräußern. Der Kunde erteilt der Bank hierzu von 
Fall zu Fall den Auftrag. Die Bank wird sich bemühen, für Rechnung des Kunden 
mit Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaften oder sonstigen ausgebenden 
Stellen ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) abzuschließen, 
oder sie beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein 
Ausführungsgeschäft abzuschließen. Die gehandelten Investmentanteile werden 
dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entsprechend wird der 
zu zahlende Betrag dem Referenzkonto des Kunden gutgeschrieben oder belastet 
bzw. wird vom Kunden überwiesen. Beim Erwerb von Investmentanteilen ver­
schafft die Bank dem Kunden, sofern die Investmentanteile bei einer deutschen 
Wertpapiersammelbank zur Sammelverwahrung zugelassen sind, Miteigentum an 
diesem Sammelbestand.

�Die Einzelheiten zu Verfügungen über Investmentanteile über die Bank werden in 
den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" sowie den "Sonderbedingungen für die 
Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand" des Depots ge­
regelt.

Zusätzliche Telekommunikationskosten
Keine

Leistungsvorbehalt
�Die Bank behält sich vor, die Verwahrung/Verwaltung von Investmentanteilen bzw. 
Verfügungen über Investmentanteile abzulehnen.

Erfüllung des Vertrags 
�Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag, indem sie dem Kun­
den ein Depot zur Verfügung stellt und dessen Investmentanteile verwahrt/verwal­
tet sowie im vertraglich zugesicherten Rahmen Kundenaufträge betreffend den An­
teilbestand ausführt oder neue Investmentanteile erwirbt.

�Sofern die Nutzung des Onlinezugangs für das Depot vereinbart wurde, erfüllt die 
Bank ihre Verpflichtungen, indem sie dem Kunden über das Internet Zugriffsrechte 
gewährt und über das Internet eingegebene Aufträge im vertraglich zugesicherten 
Rahmen ausführt.

Zustandekommen des Depotvertrags
�Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein Angebot auf Abschluss des Depotvertrags 
ab, indem er den ausgefüllten Depoteröffnungsantrag an die Bank übermittelt oder 
dieser ihr zugeht. Eine Übermittlung kann auch an den Empfangsboten der Bank 
– beispielsweise einen Vermittler – erfolgen, der den Antrag an die Bank weiter­
leitet. Der Kunde hat sich weiterhin entsprechend zu legitimieren.

�Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des 
jeweiligen Vertrags erklärt, indem sie beispielsweise für ihn ein entsprechendes 
Depot eröffnet und dies mitteilt.

�Zustandekommen des Vertrags über die Nutzung des Onlinezugangs des 
Depots
�Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein Angebot auf Abschluss der Vereinbarung 
über die Nutzung des Onlinezugangs des Depots ab, indem er das jeweils entwe­
der elektronisch oder in Papierform ausgefüllte Formular an die Bank übermittelt 
oder dieses ihr zugeht. Diese Übermittlung kann auch an einen Empfangsboten 
der Bank, beispielsweise einen Vermittler, erfolgen, der den Antrag an die Bank 
weiterleitet.

�Die Vereinbarung über die Nutzung des Onlinezugangs des Depots kommt zustan­
de, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Angebots erklärt, beispielsweise 
indem sie ihm eine entsprechende Zugangskennung übersendet.

Vertragliche Kündigungsregeln
�Hinsichtlich der Kündigung der Nutzung des Onlinezugangs des Depots findet Zif­
fer 14 der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" bzw. Ziffer 19 der "Sonderbedin­
gungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand" 
entsprechend Anwendung.

Mindestlaufzeit
�Für den Depotvertrag wird keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung des 
Depotvertrags muss der Kunde die verwahrten Investmentanteile auf ein anderes 
Depot übertragen oder veräußern. 

�Für die Nutzung des Onlinezugangs des Depots ist ebenso keine Mindestlaufzeit 
vereinbart. Die Beendigung der Nutzung des Onlinezugangs lässt den Depotver­
trag grundsätzlich unberührt.

Recht auf Übermittlung von Informationen und Vertragsbedingungen
�Während der Vertragslaufzeit kann der Kunde von der Bank jederzeit die Übermitt­
lung der Vertragsbedingungen einschließlich der "Allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen" und der Informationen im Sinne von Artikel 248 § 4 Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger verlangen.

�Der Kunde kann seine Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder De-
potvertrags (FFB Fondsdepot bzw. FFB FondsdepotPlus) und zur Nutzung des 
Onlinezugangs des Depots nach Maßgabe der nachstehenden Widerrufsbeleh-
rung widerrufen.

�Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien 
eines offenen Investmentvermögens gilt die nachstehende Widerrufsbe-
lehrung nicht, sondern es kann das am Ende der "Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen" abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagege-
setzbuch (KAGB) bestehen.

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht
�Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" sowie alle nachstehend unter Abschnitt 
2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Tele­
fax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten­
träger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

�FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus 
E-Mail: info@ffb.de

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen
�Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:
1.	 �die Identität des Unternehmers; anzugeben sind auch das öffentliche Unterneh­

mensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Re­
gisternummer oder gleichwertige Kennung;

2.	 �die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zu­
ständige Aufsichtsbehörde;

3.	 zur Anschrift
	– �die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die 
für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbrau­
cher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder 
Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;

4.	 �die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darü­
ber, wie der Vertrag zustande kommt;

5.	 �den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbunde­
nen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern 
oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungs­
grundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;

6.	 �gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögli­
che weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt 
oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

7.	 �Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
8.	 �das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingun­

gen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjeni­
gen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des 
Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher 
im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur 
Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b 
des Bürgerlichen Gesetzbuches);

9.	 �die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig 
wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;

10.	�die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstra­
fen;

11.	�die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer 
der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags 
zugrunde legt;

12.	�eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht;

13.	�die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufs­
belehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Spra­
chen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Ver­
brauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
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14.	�den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, 
und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;

15.	�das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die 
weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, 
S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der 
Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 
26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen.

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen
�Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Abwicklungskonto ohne einge­
räumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Be­

trags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen 
verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Fol­
gen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kos­
ten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Wi­
derruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver­
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ih-
ren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs­
recht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müs-
sen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung
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